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Hausordnung des Friedrich-Blecher-Haus 2024 
 

Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil. Wir weisen darauf hin, dass die Gruppenleiter während des Aufenthaltes 
für die Einhaltung und Durchsetzung der Hausordnung für ihre Teilnehmer verantwortlich sind.  
 

Allgemeines 
1. Die Schmutzschleuse im Eingangsbereich ist der Bereich zum Schuhe wechseln. Um dem Schmutz von Straße und 

Gelände nicht im ganzen Haus zu verteilen, bitten Sie sich im Haus mit Hausschuhen zu bewegen.  

2. Die Eingangstüren sind am Abend durch den Gruppenleiter zu schließen. Bitte achten Sie nach 22.00 Uhr darauf, 
dass immer alle Türen geschlossen sind, da sich die Haupteingangstür dann selbstständig verschließt. Danach kann 
die Tür nur über die PIN-Tastatur geöffnet werden. Für entwendete Gegenstände des FBH`s ist der Gruppenleiter 
haftbar.  

3. Mit Rücksicht auf unsere Anwohner ist, die Nachtruhe einzuhalten und sich von 22:00 Uhr bis 7:00 Uhr im Haus 
und auf dem Außengelände ruhig zu verhalten. Die Nichtbeachtung der Nachtruhe kann zum sofortigen 
Hausverweis führen!  

Da die Definition Ruhe ein dehnbarer Begriff ist appellieren wir an eine gesunden Menschenverstand! 

4. Haustiere sind aus hygienischen Gründen im Haus verboten! 

Gästezimmer/ Gruppenräume 
5. Die Zimmer können am Anreisetag ab 16:00 Uhr bezogen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das Gepäck 

bei evtl. früherer Anreise untergestellt werden kann. Bitte erfragen Sie dieses im Vorfeld. Am Abreisetag sind die 
Zimmer bis spätestens 9:00 Uhr besenrein zu verlassen, bei besonderen Absprachen auch später. 

6. Wir stellen entsprechend der Gruppengröße bzw. Ihren Wünschen einen Tagungsraum (ggf. zusätzliche 
Gruppenräume) bereit. Die Räume stehen Ihnen am Abreisetag in der Regel bis 12:00 Uhr zur Verfügung.  

Wir behalten uns vor, einen Tagungsraum, entsprechend Ihrer gemeldeten Gruppengröße, festzulegen.  

7. Gern gehen wir auf Ihre Tagungsraumwünsche ein, ein Anspruch auf bestimmte Räume besteht allerdings generell 
nicht. 
Zusätzliche Gruppenräume können, je nach Verfügbarkeit, hinzugebucht werden. Bei der Nutzung mehrerer 
Tagungs- bzw. Gruppenräume behalten wir uns einen Aufpreis vor. Für Tagungs- bzw. zusätzliche Gruppenräume 
berechnen wir, je nach Größe, eine Tagesmiete/ Bereitstellungspauschale  (Kosten für einen Gruppenraum sind 
in den Übernachtungspreisen für Gruppen grundsätzlich enthalten). 

8. Die Zimmer werden während ihres Aufenthaltes nicht durch das Personal des FBH gereinigt. Bitte achten Sie 
deshalb selbst auf Sauberkeit in den Räumen.  

9. Beim Verlassen der Zimmer sind die Fenster und Türen zu schließen und das Licht zu löschen. Beim Lüften/Öffnen 
der Fenster bitte die Heizung abschalten! 

10. Vorhandenes Mobiliar darf nicht aus den Zimmern und Gruppenräumen heraus getragen oder umgestellt werden 
und ist pfleglich zu behandeln. Die meisten Möbel haben speziell auf den Raum abgestimmte Gleiter und sollten 
daher nicht auf anderen Böden benutzt werden. 

11. Alle Möbel die sich im Haus befinden sind nicht für jeglichen Einsatz auf dem Außengelände geeignet.  

12. Wir bitten Sie, dreiteilige Bettwäsche (Decken- und Kopfkissenbezug sowie Bettlaken) zu benutzen. Die Benutzung 
von Schlafsäcke ist aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Bei Kinder und Jugendgruppen ist dies durch die 
Gruppenleiter zu kontrollieren.  

13. Dreiteilige Bettwäsche und Handtücher sind in den Übernachtungspreisen nicht enthalten, können aber gern 
gegen Aufpreis geliehen werden. Wir bitten um rechtzeitige Information.  

14. An Wochenenden können Zimmer grundsätzlich nur ab 2 Nächten gebucht werden. 

Vollverpflegung/ Tagesgäste 
15. Wir bitten alle Gäste mit Vollverpflegung sich an die ausgehängten Essenszeiten zu halten.  

Frühstück 8.30 Uhr, Mittagessen 12.00 Uhr, Abendessen 18.00 Uhr 
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Die Mahlzeiten sollten zusammen in der Gruppe eingenommen werden. Eine individuelle Anpassung der 
Essenszeiten ist nach Absprache möglich. Bitte sprechen Sie uns im Vorfeld an. 

16. Gern bieten wir vegetarische Kost an oder gehen auf ihre Lebensmittelunverträglichkeiten ein, bitten jedoch um 
rechtzeitige Information. 

17. An Ausflugs- oder Abreisetagen kann statt dem Mittagessen ein Lunchpaket genommen werden (die Teilnehmer 
stellen sich ihr Lunchpaket selbst zusammen). 

18. Das Mitbringen von eigenen Getränken und Lebensmitteln ist nicht gestattet. Gerne stellen wir Ihnen Getränke 
auf Kommission zur Verfügung. Es ist nicht gestattet, in den Gästezimmern Speisen zu verzehren. 

19. Bei Gruppen bitten wir um Mithilfe beim Tischdienst. Hierzu stellt die Gruppe zu jeder Mahlzeit ausreichend Helfer 
(4-5 Personen) zur Verfügung.  

20. Für Gäste, welche nicht in unserem Haus übernachten, berechnen wir pro Tag eine Tagespauschale. 

Freizeit 
21. Im FBH steht ihnen ein kostenloses WLAN-Netz zur Verfügung. Die Gruppenleiter sind für das altersgerechte 

surfen ihrer Teilnehmer verantwortlich. 

22. Tischtennis, Kicker und Billard befindet sich im UG und stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.  

23. Billardqueues und Kugeln, TT- Schläger, aber auch diverse Spiele für den Außenbereich sind gegen Gebühr (Pfand) 
im Kiosk auszuleihen. 

24. Bitte behandeln Sie unsere vielfältigen Spielgeräte pfleglich! 

25. Für Bastelangebote mit ihrer Gruppe (mit Holz oder ähnlichen Produkten) steht ausschließlich unser Tagungsraum 
2 oder unser Außengelände zur Verfügung. In den anderen Räumen ist dieses untersagt. Unsere Seminar- und 
Esstische sind nicht für Bastelarbeiten bestimmt! Für leichte Papierbastelarbeiten stehen Bastelunterlagen zur 
Verfügung. Sprechen Sie uns an. 

26. Die Nutzung von selber mitgebrachten Pools ist nicht gestattet. Anstelle dessen kann das nahegelegene Freibad 
besucht werden.  

Haftung/ Schäden/ Unfälle/ Sicherheit 
27. Die Hausleitung haftet nicht für den Verlust und Diebstahl von Wertgegenständen im Gebäude oder dem 

Außengelände. 

28. Für Schäden und Verluste im Haus und auf dem Gelände haftet der Vertragspartner bzw. der Gruppenleiter. 
Schäden sind unverzüglich (spätestens aber bei Hausabnahme) an die Hausleitung zu melden. Für Schäden, die 
bei Übergabe nicht dokumentiert oder bei grober Verschmutzungen der Zimmer, haftet der Gast/Gruppe mit 
Schadensersatz. 

29. Der beim Verlust der ausgehändigten Schlüssel entstehende „Schaden“ (Ersetzen/Anpassen der Schließanlage) 
muss von der Gruppe getragen werden.  

30. Bei größeren Verletzungen und Unfällen in der Gästegruppe ist unverzüglich (spätestens aber bei der Abreise) die 
Hausleitung zu informieren. 

31. Das Herauslehnen aus dem Fenster, das Sitzen auf den Fensterbänken, das Herumlaufen auf dem Vordach und 
das Hinauswerfen von Gegenständen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt! Daraus entstandene 
Beschädigungen und Verunreinigungen werden in Rechnung gestellt.  

32. Die Hausleitung und die Mitarbeiter des FBH üben das Hausrecht aus. d.h., sie sind berechtigt, einzelne Gäste oder 
Gruppen, die sich im Haus oder auf dem Gelände rechtswidrig verhalten oder die Hausordnung nicht respektieren, 
von der weiteren Beherbergung ohne Kostenersatz auszuschließen. 

Alkohol, Rauchen, Feuer 
33. Das konsumieren von alkoholischen Getränken ist, unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes gestattet. Wir 

bitten jedoch zu berücksichtigen, dass wir keine hochprozentigen alkoholischen Getränke und gerade deren 
Überkonsum dulden. Für Schüler – und Jugendgruppen herrscht ein absolutes Alkoholverbot. 

34. Im gesamten Haus herrscht ein striktes Rauchverbot. Für Raucher (unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes) 
steht ein Raucherplatz vor dem Haupteingang zur Verfügung. 

35. Offenes Feuer auf dem Außengelände (außer in der Lagerfeuerstelle / Feuerschale) ist strengstens verboten.  

http://www.amazon.de/Top-Billardqueue-Lotus-CL-1-mit-Queuetasche/dp/B0015A8UFQ/ref=sr_1_1?s=sports&ie=UTF8&qid=1451660932&sr=1-1
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36. Der Kamin ist nur Unteraufsicht zu befeuern. Dieses gilt auch für das Entzünden von Kerzen in den öffentlichen 
Räumen. In den Schlafräumen ist das Entzünden von Kerzen nicht gestattet. Eine Nichtbeachtung führt zum 
sofortigen Hausverweis.  

37. In unserem Haus ist es den Gästen nicht gestattet, selber mitgeführte Elektrogeräte, ausgenommen elektrische 
Rasierapparate, Föhn, Radio, MP3 Player, Handy und/oder Laptop zu benutzen. Das gilt insbesondere für 
Wasserkocher, Tauchsieder, Kochplatten usw. Das Kochen in den Zimmern und Gruppenräumen ist aus 
Brandschutzgründen verboten. 

38. In unserem Tagungsraum 1 steht ihnen eine modernen medientechnische Anlage zur Verfügung. Die Benutzung 
anderer/eigener Verstärkungsanlagen ist im Vorfeld mit der Hausleitung abzustimmen. Eigene 
Verstärkungsanlagen (auch Megaphone) sind auf dem Außengelände untersagt! 

39. Radio- und/oder Musikgeräte sind grundsätzlich immer auf Zimmerlautstärke zu betreiben. 

Abfallentsorgung 
40. Der durch die Gruppe verursachte Müll, sowohl während des Aufenthaltes als auch am Tag der Abreise, muss 

ordentlich getrennt werden und in die dafür zur Verfügung stehenden Container entsorgt werden. Hierfür hat der 
Gruppenleiter Sorge zu tragen.  

Abreise/ Endreinigung 
41. Bei der Abreise werden die Zimmer, öffentlichen Räume und das Außengelände im ordentlichen, aufgeräumten 

Zustand verlassen. Möbel und Einrichtungsgegenstände werden an ihren ursprünglichen Platz zurückgestellt. 

42. Die benutzte gemietete Bettwäsche bitte abzuziehen und im 1OG in die den bereitgestellten Wagen zu legen. 
Nasse Hand- und Badetücher bitte separat legen. 

43. Am Tag der Abreise findet eine Zimmerkontrolle durch die Hausleitung statt. 

44. Fundsachen werden maximal 30 Tage aufbewahrt.  

45. Bitte vergessen Sie nicht, am Abreisetag alle übergebenen Schlüssel zurückzugeben.  

 

 

 

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte jederzeit an die Hausleitung oder unsere Mitarbeiter. 
Wir wünschen ihnen einen schönen Aufenthalt im Friedrich-Blecher-Haus! 
 


